
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/5/10 13Os61/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1978

Norm

FinStrG §17

FinStrG §24 Abs1

FinStrG §26 Abs1

JGG §13 Abs1

StGB §43

Rechtssatz

Nur der Ausspruch und die Vollziehung der Wertersatzstrafe kann bei einer Jungendstraftat gemäß § 13 Abs 1 JGG

aufgeschoben werden, nicht aber der Ausspruch des Verfalls. Eine bedingte Nachsicht des Verfalls oder

Wertersatzstrafe gemäß § 43 StGB (§ 26 FinStrG) ist auch bei einer Jugendstraftat ausgeschlossen.
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